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anatlo matrimonli I radice.

Der Unter obiger Aufſchrift bezeichnete Gegenſtand dürfte
hon ſich nicht ohne Niereſſe ſein, da eS ſich dabei die
Ausübung eines hedeutenden Rechtes handelt, welches öfters in
der Geſchichte, beſonders nach Zeiten eines edeutenden Konfliktes
oder einer großen Verwirrung vorkommt. Ferner iſt der Gegen—
ſtand nicht ohne praktiſchen Belang; denn noch iſt das apoſto

2
liſche Schreiben 17. März 1856 an die Biſchöfe des Kaiſer—
thumes Oeſterreich in Geltung und ＋d Ferner iſt in der

Anweiſung für die geiſtlichen Gerichte Oeſterreichs mn 139 aus  2

drücklich beſtimmt: „Sollte ernſtlich eſorgen ſein, daß die
Gatten oder einer von ihnen die Entdeckung des Hinderniſſes
mißbraͤuchen würden, um die Auflöſung der Verbindung zu er

langen, müßte beim heiligen Stuhle um eilung der Ehe in
der Wurzel Wachtetr werden.“

Worin ſi e  0
Die Sanatio matrimonil in radiee oder radiee ird er

auch dispensatio IN radicee genannt und die Usdrücke facultas
sanandi V radice oder dispensandi V radice, kommen ohne
Unterſchied vor. Man könnte eben gut und faſt noch bezeich—
nender agen Sanatio radieis matrimonli, indem eigentlich die
radix der Ehe, welche n einem Gebrechen leidet, von ieſem
befreit oder geheilt vir Der Fehler nämlich, das Gebrechen,
der Abgang, der Mangel, deſſentwillen Anfange an der

Konſenſus der (vermeintlichen) Ehegatten, welcher die radix der

Ehe iſt, krank war, daß EL null nd nichtig wWar, ird geho
ben und ird ſo gehoben, als waäre das Gebrechen nie dage⸗
eſen und als wäre der Konſenſus vom Anfange 0 geſund,
alſo vollkommen giltig geweſen. Darin eſteht die sanatio



123 radice, nämlich I der gänzlichen Wegnahme oder Beſeitigung
jene Gebrechens, womit die Ehe eingegangen worden und
urch deſſen Vorhandenſein ſie null und nichtig war, ſo daß
daraus die Wirkungen ni hervorgehen konnten, welche N
aus einer rechtmäßigen Ehe entſpringen.

Es iſt leicht einzuſehen, daß alle Ehehinderniſſe, velche
abſolut indispensabilia ſind, auch insanabilia in Wo ämlich
der Konſens in die Ehe und darum die Ehe ſelber vermöge gött
lichen Rechtes ungiltig it, alſo hei dem Hinderniſſe des beſtehen
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den Ehebandes, iſt auch eine sanatio In radiee nicht möglich.
Wo die Ehe vermöge eines natürlichen Rechtes ungiltig iſt,

wang, wegen Irrthum in der Perſon, iſt aud eine
sanatio In radice nicht möglich. leſe kann nur ſtatthaben bei
den jure ecelesiastico entſpringenden, oder bei den oſitiv
kanoniſchen Hinderniſſen.

Der ſanirt Chen in radiee.

Die Sanatio matrimonii V radiee iſt ein Akt der
en Machtvollkommenheit. Wir glauben dieſes hier erweiſen
nicht nöthig zu aben „Scio, chreibt Benedikt XIV noch als
Lambertini und als etretar der Cong Concilii, „Summum
Pontificem dispensere V radiee matrimonii. Und annO

1755 hreibt er als „Solius Bomani Pontieis est,
dispensationes 12 radice matrimonl indulgere.“ en erſelbe
Papſt ſagt auch, daß durch dieſen Akt der päpſtlichen Juris—
diktion Ur die impedimenta canonica, die lege ccle-
Slastica entſpringenden behoben werden können, leſe aber alle
So wahr dieſes an ſich iſt, werden doch ſelbſt hei den ausge⸗
dehnteſten Fakultäten dieſer Art einige impedimenta aus
genommen, namentlich immer die vOkI solemnis und ordinis,
obwohl auch dieſe nur oſitiv kanoniſche in

Als Bedingungen, daß der von dieſer ſeiner
Machtvollkommenheit Gebrauch machen könne, werden angegeben:
a) daß der Konſenſus hei Abſchließung der (ungiltigen)  XAX Ehe ein
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und datus geweſen oder die Specles extrinseca IA⁴

trimOnll da ſei alſo die Abſchließung der Ehe ird vor

ausgeſetzt und der beſtimmte Wille, die beſtimmte einung oder
Intention der Nupturienten Ehe zu chließen hne
dieſen anfänglichen Konſenſus iſt sanatio 1II radiee nicht
möglich, eS iſt 10 gar keine radx da gar kein Konſenſus der
als krank ener Heilung edürfte Daher önnte Ehe welche
wegen verſtellter Einwilligung [consensus Hictus, der An⸗

nich 14 radiee ſanirtveiſung ungiltig
werden. Wenn von Perſonen allgemein vermuthet wird,
daß ſie ereits miteinander verehelicht ſeien (Geſetz über die Ehe
der Katholiken M Oeſterreich, 40), oder wenn zwei Perſonen
ſich fälſchlich für Eheleute ausgeben und an dem Orte, wo ſie
ihren ohnſt aben allgemein dafür gehalten werden (Anwei—
ſung 840, kann von emner anatio radiee keine ede ein
Bei bloßen Konkubinate 10 die radix ganz, ann
aher keine ſanirt werden Ebenſo ann die anatlo emnmer

Ehe radice geſchehen venn C Perſonen II Eenmer Schein—
ehe lehen bei deren Eingehung elde arteien oder elde Per⸗
onen wußten daß ihnen en Hinderniß mͤM Wege ehe wo ſie
alſo mala Hide die Eheabſchließung machten Sie konnten 10 dabei
und wollten bei ihrer Kenntniß von dem der Giltigkeit entgegen—

als an mnenſtehenden Hinderniſſe an nichts Anderes denken
Konkubinat Hier fehlt alſo vieder die radix die ſanirt werden
könnte und CEs iſt aber gewiß, daß Mn dieſem Falle bei
beiden Ehewerbern nicht notorietas facti, ſondern emne U010—

rietas Juris vorhanden ſein müßte, daß ihnen m bloß der

Umſtand der en Hinderniß begründet, die Verwandtſchaft,
ondern daß ſieSchwägerſchaft Ehebruch, bekannt ſein müßte

auch wiſſen müßten daß eben dieſer Umſtand en Ehehinderniß
egründe Wenn zwei Perſonen bei Schließung der Ehe das

Hinderniß nicht wüßten nachher aber 4 ſie eS erführen och
als Ehegatten leben fortführen ann ganatio ꝗgdiee

dennoch ſtattfinden
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Hier Wwar 10 vom nfange ein COnsensus VCSTUS da, alſo
eine radix, die ſanirt werden kann. Wie aber, wenn be Ab
ſchließung der Ehe Ein el von dem Vorhandenſein des Hin  2
derniſſes Kenntniß atte, alſo mala „ide gehandelt hat, während
der andere Theil, unbekannt mit dem Hinderniſſe, bona ide
gehandelt hat: kann in dieſem Falle eine sanatio In radiee ge
chehen? Es gibt wohl Einige, leſe rage mit „Nein“
beantworten. Ihre Gründe werden aber kaum uUreichen. ller.  2
dings lauben wir auch, daß in dieſem Falle für gewöhnlich
werde ein Konſenſus gefordert werden, ſo daß vom Hin  2
derniſſe dispenſirt und dann die Ehe konvalidirt wird Allein
enn eS ſich darum handelt, ob in dieſem Falle die sanatio In
radiee ſtatthaben könne, nehmen wir einen n  an die Frage

bejahen, und eS kann allerdings auch Fälle geben, Wwo die
oße Dispens nicht rathſam, dagegen die sanatio angezeigt EL

ſcheint Man muß nie vergeſſen, daß der Kirche eit mehr
daran iegt, daß, WwoO eS ſein kann, aus der Scheinehe eine wirk—
liche werde, als umgekehrt, daß ſie aufgehoben werde Vielleicht
dürfte dieſes der Fall ſein, daß jener Theil, der um das Hinder—
niß wußte, auch derjenige ſein müßte, der die sanatio u  e

b) Wird erfordert zur Ertheilung der sanatio matrimonli
V radiee eine gravissima 2  5 oder doch gravis Eine

wäre enn ohne Fakultäten des Papſtes die Dispens
ab impedimentis dirimentibus 2  ei worden waäre.

Sehr Viele verlangen auch, ami die Ehe I radiee ſanirt
werden könne, die perseverantia COnSensus;, den urſprünglich die
beiden Nupturienten ſich gegeben haben, oder mit andern Wor—
ten, daß der er Konſens moraliſch fortbeſtehe. llein dieſe
Nothwendigkeit cheint nicht vertheidigt werden zu können. Es
kann allerdings geſchehen und iſt geſchehen, daß Päpſte bei Er
theilung einer Sanation dieſes Fortbeſtehen des Konſenſes aus
drücklich verlaͤngen, und dort muß asſelbe rſor werden
Allein eben araus olgt, daß eS nich eine abſolut nothwendige
Bedingung iſt, die ſich von ſelber er  e  . damit die Sanation
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ausgeſprochen werden könne.

Benedikt XIV. nennt unter den

Bedingungen zur Verleihung einer Sanation nirgends dieſes

moraliſche Fortbeſtehen des erſten Konſenſes und hat ſelber in

radice matrimonii dispenſirt in einem Falle, wo der eine Ehe—

gatte bereits um Auflöſung der (ungiltigen) Ehe eingeſchritten war.

Die sanatio in radice kann auch geſchehen, z. B. propter

legitimationem prolis, wenn einer der Ehegatten bereits geſtor—

ben iſt, ja ſogar, wenn beide ſchon geſtorben ſind.

3. Wirkungen der Sanatio in radice.

Die vorzüglichſten Wirkungen der sanatio in radice, die

wir nur kurz vorführen wollen, ſind folgende:

a) Bezüglich der Ehegatten. Die urſprüngliche oder pri—

mitive Giltigkeit der Ehe.

Es entſteht nun die Frage, welche

von Einigen auch affirmative beantwortet worden iſt, ob dazu

ein neuer Konſens der Ehegatten erfordert werde? Dieſe Frage

muß entſchieden mit „Nein“ beantwortet werden. — Wenn die

Erneuerung des Konſenſes nothwendig wäre, würde ja aus der

Vorkommen kann es

sanatio in radice eine bloße dispensatio.

freilich, daß aus Gründen in dem einen oder andern Falle aus⸗

Wo in der Kon⸗-

drücklich ein neuer Konſenſus gefordert wird.

zeſſion dieſe Bedingung ausdrücklich geſetzt iſt, muß er freilich

eingeholt werden, dann wird die Ehe nicht ſo ſehr in radice

ſanirt, als vielmehr mit Dispens konvalidirt.

Wäre das erſte

Mal gar kein Konſenſus oder kein wahrer Konſenſus der Ehe—

gatten vorhanden geweſen, z. B. weil Beiden das Hinderniß be⸗

kannt war, muß freilich der Konſenſus gegeben werden. Es iſt

aber hier auch keine sanatio, ſondern eine dispensatio, nach

welcher die Ehe konvalidirt wird. — Wäre überhaupt bei der

sanatio in radice die Erneuerung des Konſenſes nothwendig, ſo

könnte ſie nur inter vivos geſchehen.

Die sanatio kann aber

propter prolem auch ſtatthaben, wenn Ein Ehegatte, ja wenn

beide geſtorben ſind. — Ferner könnte, wenn der novus con-

sensus nöthig wäre, die sanatio nur mit Wiſſen und Zuſtim⸗ausgeſprochen werden könne. Benedikt XIV nenn unter den
Bedingungen zur Verleihung einer Sanation nirgends dieſes
moraliſche Fortbeſtehen des erſten Konſenſes und hat ſelber V
radice matrimonn dispenſirt in einem Falle, wo der emne Ehe⸗
gatte ereits òum Auflöſung der (ungiltigen) Ehe eingeſchritten war

Die sanatio mn radiee kann auch geſchehen, ropter
legitimationem Prolis, venn einer der Ehegatten ereits geſtor⸗
ben iſt, 10 ogar, wenn elde ſchon geſtorben ſind

Wirkungen der Sanatio in radiee.

Die vorzüglichſten Wirkungen der sanatio in radice, die
wir nur kurz vorführen wollen, ſind olgende:

a) Bezüglich der Ehegatten. Die urſprüngliche oder pri⸗
mitive Giltigkeit der Ehe Es entſteht die Frage, e
von Einigen auch affirmative beantwortet worden iſt, ob dazu
ein neuer onſen der Ehegatten erfordert werde? leſe Frage
muß entſchieden mit „Nein“ bean  orte werden. Wenn die
Erneuerung des Konſenſes nothwendig wäre, würde 10 aus der

Vorkommen kannSanatio In rꝗadiee eine oße dispensatio.
freilich, daß aus Gründen in dem einen oder andern Falle aus⸗

Wo in der Kon⸗drücklich ein Konſenſus gefordert wird
eſſion leſe Bedingung ausdrücklich geſetzt iſt, muß reilich
eingeholt werden, dann ird die Ehe nicht ſehr V radiee
ſanirt, als vielmehr mit Dispens konvalidirt. Wäre das er
Mal gar kein Konſenſus oder kein wahrer Konſenſus der Ehe⸗
atten vorhanden geweſen, weil Beiden das Hinderniß be—
ann war, muß reilich der Konſenſus egeben werden. Es iſt
aber hier auch keine sanatio;, ſondern eine dispensatio, nach
welcher die Ehe konvalidirt wird are  2 überhaupt bei der
sanatio mn radice die Erneuerung des Konſenſes nothwendig, ſo
könnte ſie nur inter vIVOS geſchehen Die sanatio kann aber
TOpter prolem auch ſtatthaben, Ein egatte, 10 wenn
beide geſtorben ſind Ferner könnte, wenn der COII—

SEensuUSs nöthig 2

waͤre, die sanatio nur mit iſſen und Zuſtim

2
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mung der (vermeintlichen) Ehegatten geſchehen, wäh  d ſie doch
vorgenommen werden kann, ohne daß der eine Ehegatte darum
weiß, 10 ohne Vorwiſſen beider Ehegatten. Wenn eine Ehe
In radiee ſanirt worden wäre und einem Ehegatten würde ſpäter
der m  an  . der bei der Eingehung ſeiner Ehe ein Hinderniß
begründete, hbekannt (cognitio facti), oder eS würde ihm jetzt erſt
bekannt, daß dieſer damalige Umſtand ein Ehehinderniß begrün⸗
dete (cognitio juris), und EL darum dieſes benützen und
die Giltigkeit der Ehe beſtreiten, önnte ELr dieſes nimmer, die
Ehe önnte nimmer für ungiltig rklärt werden. Denn das
vitium, das Iim nfange im Wege an iſt Ur die sanatio
Ota behoben, ſo als nie exiſtirt, oder durch die sanatio
hat das Geſetz, welches dieſes vitium einem Chehinderniſſe
macht, auf die vorliegende Ehe gar keine Anwendung gehabt.

Daß die moraliſche Fortdauer des zuerſt gegebenen Kon⸗
ſenſes nicht erfordert werde, Urde ſchon früher geſagt.

b) Bezüglich der Kinder Die plenissima legitimatio der—
ſelben, und zwar nich bloß der nach der sanatio gebornen, ſon⸗
dern auch der vor derſelben, nach gegebenem primitiven enſe
gebornen. Dieſes gilt ganz gewi quoad spirituales
effectus, zur Erlangung der heiligen Weihen, oder der
Kirchenämter, wo eheliche Geburt erfordert ird Eine
ſchwierigere Frage wäre dieſe: oh dieſe sanatio auch die bürger—
lichen Wirkungen (eftectus Civiles) der Ehe hervorbringe,
in Bezug auf Erbſchaft, Sukzeſſion?

Daß Im päpſtlichen Gebiete, im Kirchenſtaate, eL

Unter der weltlichen Herrſchaft des ſteht, nit der sanatio
n radiee im vollen Sinne die bürgerlichen Wirkungen einer Ehe
egeben eien, braucht Jum emerkt zu werden. Daß 9  e
auch dann der Fall ſei, venn die kirchliche Geſetzgebung und
Gerichtsbarkeit in Eheſachen einzig und allein für die Beurthei—
lung der Ehen maßgebend iſt, wie dieſes hedem in katholiſchen
Reichen, Oeſterreich, der Fall war, unterliegt ge auch
keinem Anſtande. Wo aber gegenwärtig die Geſetze eines Staates
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ennige Beſtimmungen enthalten, mn Bezug auf Form der
bſchließung, unter deren Beobachtung ſie bei Ehe erſt die
bürgerlichen Wirkungen eintreten aſſen kann die anatio 14—

dice den Mangel ihrer Beobachtung ni rſetzen alſo der Ehe
die bürgerlichen Wirkungen nicht geben denn die ganatio hebt
nur die lege eccleslastiea entſpringenden impedimenta auf
Wo ene Ehe nach den Landesgeſetzen wie Frankreich,
als Zivilehe vor der weltlichen Behörde Wer.
den muß, um ſich der bürgerlichen Wirkungen erfreuen kann
die 1  e Abſchließung allein leſe Wirkungen nicht geben und
ebenſo emnme anatlio radiee

Was dermalen Oeſterreich betrifft dürfen Wir agen daß,
von was mi für aus dem Kirchengeſetze entſpringenden
impedimentum dirimens oder impediens ene Ehe radiee
ſanirt erde die bürgerlichen Wirkungen der Ehe auch vollſtän⸗
dig da eien Sowohl 36 des Geſetzes über  —9 die Ehen der

atholiken m Oeſterreich, als auch der des genann⸗
ten Geſetzes ausdrückli anerkannten Anweiſung
ſagen ausdrücklich, daß die konvalidirte Ehe m Betreff der hbür
gerlichen Rechtswirkungen betrachten ſei als ware ſie
urſprüngli giltig geſchloſſen worden Die anhnatio radiee
erſetzt aber ganz die Konvalidation Wenn einne Ehe ungiltig
eingegangen ware und für ungiltig erklärt würde kann ſie die
bürgerlichen Wirkungen Ehe nicht haben denn der Q
läßt leſe nur eintreten bei Verbindung, e wahrhaft
emne Ehe iſt Wo aber enne iſt reten auch die bürger—
en Wirkungen emn der Anweiſung Iſt nun ene 84

10 radice erfolgt ſo in die hbeiden Ehegatten betrach
ten, als ſie nie unfähig, ſondern immer geweſen
5  ur Schließung giltigen Ehe

Wo aber das eſe übher  M die en Oeſterreich aus
drücklich die bürgerlichen Wirkungen von gewiſſen Bedingungen
abhängig macht müſſen leſe geſetzt werden bei Minder—
jährigkeit, gerichtlich bewieſenem hebru Deren Ab'  2
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kann aus dem oben angegebenen Grunde auch in Oeſter

7
reich die sanatio 1 radiee nich erſetzen. Namentlich bezüglich
des gerichtlich bewieſenen Ehebruches, auch im alle, Wwo EL kein
impedimentum dirimens iſt, ſagt das eſe über die Ehen in

37, daß einer ami eingegangenen Ehe „die ihr durch das

verſagten bürgerlichen Rechtswirkungen ganz oder heil  2
eiſe nur durch die nade des Landesfürſten nachträglich 7
ann werden.“

Verſchiedenheit von der Dispensatio.
Daß die sanatio VNV radiee von der simplex dispensatio

verſchieden ſei erhellt eigentlich aus dem Geſagten ſchon zur
Genüge. Bei der Dispensatio;, L vor Schließung der Ehe
ertheilt wird, iſt der Unterſchied hnehin klar Wenn aber auch
nach chon geſchloſſener Ehe die dispensatio von einem Hinder⸗—
ni erthei wird, iſt dieſe verſchieden von der sanatio.

a) Bei ertheilter Dispens muß die Konvalidation der Ehe
erfolgen und aher der Konſens erneuer werden. Es müſſen
er eide Theile darum wiſſen arum ſagt 139 der An⸗
weiſung: „Sollte ernſtlich eſorgen ſein, daß die Gatten oder
einer von ihnen die Entdeckung des Hinderniſſes mißbrauchen
würden, die Auflöſung der Verbindung zu erlangen, ſo
mu hei dem eiligen Stuhle un Heilung der Ehe mn der
urzel nachgeſucht werden.“ Die Dispenſation äußert ihre Wir⸗—
kung auf die Ehe erſt, wenn die Konvalidation erfolgt iſt

b) Die Dispens kann daher nur ertheilt werden, ſo ange
die Ehegatten am eben ſind

c) Eine Dispens kann in manchem Falle vielleicht ertheilt
werden, wWo elde Ehegatten bei Eingehung der (ungiltigen) Ehe
weder in einer Unwiſſenheit der atſache, noch des Rechtes he
fangen V ſondern Aum das Hinderniß wußten. In dieſem Falle,

Beide darum wußen, ande eine sanatio n radice nicht 0
d) Eine Dispens bezieht ſich in der ege nur auf Einen

vorliegenden Fall und auf ein einzelnes Hinderniß; die sanatio
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radiee kann für einzelnen Fall kann aber

auch glei auf eihe en ſich erſtrecken und
zugleich mehrere Hinderniſſe umfaſſen

Gewöhnlich hebt man beſonders auch hervor daß bei
der anatio die Ehe als legitim vom erſten Momente des Ab
hluſſes gilt während bei der nachfolgenden Dispens ſie eS
eigentlich erſt vom Momente der Konvalidation wird Prak
tiſch ſcheint dieſes von keinem Belange ſein da der
Anweiſung ſagt „Nach erfolgter Konvalidation iſt die Ehe
Betreff der bürgerlichen Wirkungen betrachten, als
ſie urſprünglich giltig geſchloſſen worden Eben dieſes gilt von
den kirchlichen Wirkungen wenn auch nur Ein el zUr Zeit
der Eheſchließung m Unwiſſenheit der oder des Rech
tes befangen war Es iſt übrigens kein Zweifel daß bei der
anatio radiee Tau  heine gar keine Erwähnung
geſchehen 0  2 daß das vor derſelben eborne ind ehelich ſei
Der legitimationem oder legitim-⸗ehelich, oder Wie mim on der
ÜUsdru iſt Bei der anatio iſt die legitimatio plenissima, bei
der Konvalidation iſt ſie bloß plena

q M Die sanatio kann auch motu Proprio; ohne nſuchen
Partei erfolgen und zwar iſt dieſes meiſten der Fall

Einige eiſpiele der sanatio radiee

Es iſt hier Urchau nicht die Abſicht zurückgehen zu wol
len auf die erſten Fälle woOo die anatio radice vorkommt
noch viele derſelben anzuführen Es en nur ein paar Fälle
erwähnt werden welche zeigen daß leſe Ausübung der frei  2
willigen Gerichtsbarkeit ene außergewöhnliche ſei und daß das
Oberhaupt der Kirche von dieſer ſeiner apoſtoliſchen Machtvoll—
kommenheit nur Unter ſehr dringenden Umſtänden Gebrauch mache
eil die ehelichen Verhältniſſe anderer Weiſe ſich kaum regeln
aſſen, und welche zugleich ene Aehnlichkeit darbieten mit der für
Oeſterreich ahre 1856 gewährten sanatio.
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Unter der katholiſchen Königin Maria England

bis wurde wieder die Verbindung mi der katholiſche
1 und mit Rom hergeſtellt Unter Heinrich VIII der Eng⸗
and von Rom losgeriſſen und inter Eduard VI Unter welchem
der Proteſtantismus gewaltſam eingeführt wurde mogen Vie  le

Ehen m von der I* verbotenem Grade eingegangen worden
ſein Bei Herſtellung der päpſtlichen Autorität England Unter
Maria wurden leſe en radice ſanirt

Der Erzbiſchof von Trier welcher dem Emſer ongreſſe
(1786) unglücklichen Andenkens beigewohnt aber on 1787
m dem Papſte ſich erſoͤhn und Quinquennalien gebeten
hatte mehreren impedimentis dirimentibus eigenmächtig
dispenſirt e Ehen dann Pius radiee ſanirte e.
war der Fall der Diöozeſe Piſtoja WoO Seipio Ricci der
die berüchtigte Synode gehalten hat emne gleiche 0 dis
penſiren ſich angema 9

Man kann ſich denken, welche Ehen mit oſitiv kanoni⸗
chen Hinderniſſen und namentlich mit dem Hinderniſſe der Klan

deſtinität alſo nicht Parocho ProprIio unlus vel alterius
ſondern als oße Zivilehen Frankreich vom ahre

1789 bis 1801 mogen eingegangen worden ſeien 0  er hat
Pius VII Ur den Kardinal Kaprara ſchon IM ahre 1801
wo das Konkordat mit dem Konſul Napoleon abgeſchloſſen wurde
den Biſchöfen Frankreichs die Vollmacht die Ehen radiee
ſaniren egeben ind ſie 1809 nochmals erneuert In dieſem
Falle orderte aus ſehr begreiflichen Gründen Kaprara au  rück—
ich daß die Perseveranha oder permanentia COnSsSensuUsS ge
ſei Pius VIII hat IMm Jahre 1830 den weſtpreußiſchen —  V
ſchöfen oln Trier Paderborn Münſter) die Vollmacht ege⸗
ben gemiſchte Ehen radiee zu ſaniren we mi Hintan—
ſetzung der fOrm2 Tridentina oder mi andern poſitiven Hinder—
niſſen ungiltig E worden waren Es nämlich
manche olche Ehen vor dem proteſtantiſchen Paſtor abgeſchloſſen
worden
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Sanatio von Ehen I Oeſterreich.

E  ine umfaſſende sSanatio oder dispensatio matrimoni V
radiee iſt in dem apoſtoliſchen Schreiben enthalten, welches Uunter
dem März 1856 die Iſchofe des Kaiſerthumes Oeſter—
reich gerichtet wurde Die traurigen Verhältniſſe, eine ſo
außerordentliche Maßregel nothwendig machten, wurden in der
Linzer 4 eo Monatſchrift Im ahre 1852 von 65
einmal vom Schreiber dieſer Zeilen berührt. Das Breve ſelbſt iſt
Im Linzer Diözeſanblatte 1856, S 48, 407 abgedruckt, wir

S daher nich hieher Die einbegleitende und V.  —  erkl
rende biſchöfliche Verordnung wir hieher, da Veranlaſſung
und Durchführung des Breve ſich nicht er ſagen ließen:

„Man wird erſt in einiger Zeit, wenn auf Grundlage des
Konkordate die irchliche Anſchauung der Verhältniſſe und das
kirchliche Leben mit Gottes Hilfe mehr ausgebildet und befeſtiget
ſein wird, recht erkennen, an was für

4⁴ einem grunde Oeſter—
reich vor dem Konkordate and, und welch' eine Gnade der
barmherzige ihm durch leſe Vereinbarung der zwei oberſten
ewalten zuwendete. Die Herzen waren in Oeſterreich noch katho⸗
liſch, die Grundſätze und die Praxis vielfältig unkatholiſch.
Misericordiae Domini, quia 110H umuSs consumti; quia ND

defécerunt miserationes ejus.
„Dieſer Mangel an Katholizität nitten im Katholizismus

offenbarte ſich in vielen Ländern Oeſterrei insbeſondere auf
dem Gebiete der Ehe Die Kirche hat ihr unveräußerliches
Recht, Ehehinderniſſe, trennende und verbietende, zu ſetzen, ImM

Konzil von Trient (Sess C4aII 4.) feierlich ausgeſprochen;
ſie hat auch wirklich geſetzt; und dennoch hat mancher
Prieſter in Oeſterreich, der katholiſch ſein wo und es
auch wirklich zu ſein laubte, auf ieſelben, wenigſtens auf einen
großen el derſelben, lediglich nicht geachtet, und war vielleicht,

etwa die Hirten der 12 auf dieſelben als in voller
4 beſtehende hinwieſen, ſchwer eines eſſern zu elehren.
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„So mußte ( kommen daß emne große Anzahl von Ehen
geſchloſſen wurde, die vor ott Uund vor der Kirche alſo m der
Wirklichkeit, keine Ehen

„Um dieſem beklagenswerthen Uebelſtand begegnen, hat
der heilige Ater kraft jener Machtfülle, die eL von dem göttli⸗
chen Stifter der I2 empfangen hat und Kraft jener Liebe
mi der ELr die zu ihm dem allgemeinen Vater der Chriſtenheit
vertrauensvoll zurückkehrende Tochter die Kirche Oeſterrei um

ang Inter dem März des gegenwaͤrtigen Jahres den Bi
ſchöfen des geſammten Kaiſerthums Oeſterreich die Fakultät
erthei alle en Mn der Urzel heilen III radiee sanandi),
die Aum der HI dem Breve angegebenen Hinderniſſe willen bis
auf den Tag, da die iſchöfe dieſes Breve erhalten würden
ungiltig eingegangen worden ſeien erhielt das erwähnte
Breve Am Juni Is während Anweſenheit bei der
biſchöfli

chen Verſammlung mM Wien un ma an demſelben
Tage von dieſer großen ſolcher Allgemeinheit eltenen
nicht Fakultät für die menner eitung vom Herrn
vertraute Diöoͤzeſe Linz Gebrauch, indem ich auf Grund derſelben
alle die genannten ungiltigen Ehen die etwa IM dieſer Dio

0

eſe
vorkommen, radiee ſanirte

„In Fol6 dieſer Sanirung ſind nun die m rage ſtehenden
Ehen ohne alles Weitere giltig, und aben alle Rechtswirkungen,

*als ob ſie von Anfang giltig Angegäangen worden vparen

bedarf alſo keiner Konvalidation derſelben mehr und wenn emn

Prieſter wahrnimmt daß Ehegatten wegen eines Iu dem Breve
erwähnten Hinderniſſes die Ehe ungiltig eingegaängen hatten
aber bond de leben wird 4 ⁷ ſie nich beunruhigen und ſo
mi ſie auf die ehemalige Beſchaffenheit ihrer Verbindung gar
nicht aufmerkſam machen wenn ingegen Ehegatten ſonſt zur
enntni des Hinderniſſes das ihren Ehen entgegenſtand gelan—
gen und ihre nruhe ihm nun offenbaren vie eS i der Ng  2  2
ſten Zeit wiederholt iſt), wird Er ihnen mi Freude
agen können, daß ihre Ehe die vor dem Juni Is un



342

giltig war, either Bollkomimen und in der Art giltig ſei, daß
ihre Verbindung auch für die frühere Zeit alle Rechtswirkungen
einer giltigen Ehe habe Daß das mit dem morgigen Tag
in's eben tretende kirchliche Ehegericht auf Grund dieſer Sani—
rung jede Anfechtung einer ſolchen Ehe zurückweiſen werde, be
darf keiner Erinnerung. Deßwegen iſt auch kein Grund vorhan⸗
den, warum die Sanirung im Trauungsbuche bemerken wäre.

7 iſt aber vo eachten, daß leſe Sanirung nur

gewiſſe, nich alle kanoniſchen Ehehinderniſſe betrifft; und eben
ſo, daß ſie ſich ur auf die en erſtreckt, die vor dem Juni

Js., und nicht ſpäter, eingegangen wurden. Wenn demnach
ein anderes kirchliches Ehehinderniß obwaltete; oder eines der in
dem Breve bezeichneten ne einem andern; oder die Ehe ſeit
dem Juni Is mit inem ſolchen Hinderniſſe Ver—
wandtſchaft im oder Grade nach kirchlicher Berechnung,
ehrbarer Schwägerſchaft im oder Grade) eingegangen urde,
ſo iſt die Rekonvalidation der Ehe, wofern das Hinderniß ein
diſpenſables it, einzuleiten, oder bei ehr wichtigen Bedenken, die

eine ſolche Konvalidation ſich erheben, in einzelnen Fällen
die Sanatio In radice beim Stuhle anzuſuchen.

„Die gewöhnlichen Quinquennal-Fakultäten geben keinem
oſe die Befugniß, die Diſpens im oder Grade der
Verwandtſchaft oder ehrbaren Schwägerſchaft auch dann
theilen, wenn der weite rad berührt ird Sollte daher 2  V
gendwo ein Biſchof wegen irriger Deutung der päpſtlichen Fakul⸗
täten die Diſpens in einem lchen Grade ertheilt aben, ſo wäre
dieſe ungiltig, und ſomit auch die auf Grund einer ſolchen Di⸗
ſpens eingegangene Ehe ungiltig. Der heilige Ater evollmäch—
ige nun in dem erwähnten Breve die iſchöfe der öſterreichiſchen
Monarchie, auch die aus inem ſolchen Grunde nichtigen Ehen
bis dem gedachten Zeitpunkte NV radiee ſaniren, und ich
habe auch von dieſem Theile der Fakultät für den Fall, daß
etwa derartige Ehen in der Diözeſe vorgekomm en ſein ſollten,
Gebrauch gemacht. Hiebei emerke ich uur noch, daß mein hoch
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ſeliger Herr Vorfahrer zUr Zeit, als der heilige Vater flüchtig
in Gaöta ebte, außerordentliche Fakultäten von demſelben g9e
habt habe

„Uebrigens mu ich der Hochwürdigen Geiſtlichkeit aufgeben,
von dieſer kirchlichen Verfügung keine öffentliche, und außer den
Fällen, wo das heilige Hirtenamt twas Anderes fordert, auch
keine private Erwähnung zu machen

„Anbei habe ich das Vertrauen, es werde auch die Er
wägung dieſer kirchlichen Verfügung beitragen, in der Hoch
würdigen Seelſorgsgeiſtlichkeit die Ueberzeugun befeſtigen, mit
welcher Genauigkeit das kirchliche egeſe gehandhabt werden
müſſe, nicht für ungiltige en nd deren Folgen vor ott
und der Welt verantwortlich werden.“

Usdrückli =  — im apoſtoliſchen Breve beſtimmt, daß die
Ehe, um n radiee ſa nirt werden zu können, juxta formam
Coneilio Tridentino Ppraescriptam geſchloſſen ſein müſſe Dieſe
Forderung iſt klar ö da auch das bürgerliche eſe ſie verlangte
und die Zivilehe in Oeſterreich nie Geltung Daß, wenn
ein anderes impedimentum dirimens noch Im Wege ſtünde, als
die im re erwähnten, ſich darauf die sanatio VU radice ni
erſtrecken würde, leuchtet auch leicht ein

Die Hinderniſſe, auf welche die Vollmacht, In radiee zu
ſaniren, ſich erſtreckt, ſind 1 Geiſtliche (Anweiſung

27 und 2) bürgerliche Verwandtſchaft (§ 28, 2993
Schwägerſchaft Copula Illicita 4 justitia publicae

honestatis (§ 33/ 34, 30) 59 Verwandtſchaft m dritten oder
vierten Grade, berührend den zweiten (& 26); 6 Schwäger—
ſchaft Copula elta im ritten oder vierten rade, berührend
den zweiten. Der dritte rad der Verwandtſchaft und Schwäger—

bei gleichen Seitenlinien und der vierte Grad derſelben ſind
hier nicht erwähnt, eil in dieſen die iſchöfe dispenſiren konn⸗
ten und vielfach durch Delegation ihrer au  9 auf die Herren
Pfarrer vorzuſorgen geſucht hatten, daß nicht ungiltige en ge⸗
ſchloſſe würden.
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Die zustitia publicae honestatis nach und köoömmt
QMQuUm vor iel eher aber die aus mem Eheverlöbniſſe ent⸗

ſpringende, da den Verlöbniſſen kein Gewicht beigelegt wurde
die Schweſter der Verlobten oder den Bruder des Verlobten hei  2
rathen ömmt ſchon vor Auch die geiſtliche Verwandtſchaft

Sie wurde m der Linzer eokommt als Hinderniß öfter vor

Quartalſchrift IM ahre 1854 S Jrum eigens einmal be

handelt Die unehrbare Schwägerſchaft kam fters vor Wegen
der Wichtigkeit wurde ſie M der Linzer theol Monatſchrift Im

Jahre 1852 von 66 an eigens näher erörtert Der radus
Crtius tangens Secundum ſowohl der Verwandtſchaft als der

ehrbaren Schwägerſchaft kömmt wo öfters vor Es iſt aber
ſeit vielen Jahren her ielfach darauf aufmerkſam gemacht wor

den daß dieſem rade ausdrücklich Dispens einzugeben
emn ſolcher Fall ſei u  berſei daß kaum lauben ſoll

ehe worden wenn glei Ancher Um Dispens eingab der

irrigen Meinung, ſie ſei nur „des Gewiſſens halber“ einzuholen
Wenn ene mit der genannten Hinderniſſe ſeit dem

Juni 1856 geſchloſſene Ehe vorkäme ſie nicht radiee

ſanirt ſondern * nach 139 der Anweiſung vorzugehen
Daß aber für dieſen einzelnen Fall ſolche anatlio beim heil
Stuhle nachgeſucht werden könnte, ſagt der nämliche Paragraph
ſelber am Schluſſe

Ein anderes poſitiv kanoniſches Hinderniß, welches dem
Schreiber hon vorgekommen iſt und auf welches ſich auch die

akultä sSanandi radiee ni erſtre iſt das des Ehebruches
Bürgerlich fand und nde die ießung der Ehe Ur Bean
ändung, venn der Ehebruch gerichtlich bewieſen =  —3 Es könnte
aber allerdings Als CoOonsctientlae noch der Fall vorkommen
wo der Ehebruch gar nicht bewieſen wohl aber mit enem Ehe⸗
verſprechen begleitet war, oder gar mit Nachſtellung nach dem
eben von Seite der ehebrecheriſchen erſonen, welche Er
folg a (§ 36 der Anweiſung). In dieſem Falle wäre nach

87 Nachſichtgewährung einzuſchreiten.


